
mäßige Gestaltung und die Verwirklichung 
des sozialistischen Rechts zu nutzen.

Die verwaltungsrechtliche Verantwortlichkeit 
dient dem Ziel, das in Rechtsvorschriften ge
forderte Verhalten zu gewährleisten, einen 
rechtmäßigen Zustand herzustellen oder wie
derherzustellen, die Normen des Verwaltungs
rechts durchzusetzen und damit Rechtsverlet
zungen vorzubeugen sowie entstandene Schä
den entsprechend den Rechtsvorschriften zu 
ersetzen. Die verwaltungsrechtliche Verant
wortlichkeit trägt aktiv dazu bei, die hohe 
Rechtssicherheit in der sozialistischen Gesell
schaft als eine kostbare Errungenschaft2 zu 
wahren und zu entwickeln.

6.1.2.
Arten der verwaltungsrechtlichen 
V erantwortlichkeit

Dem verschiedenartigen Charakter und der 
differenzierten gesellschaftlichen Auswirkung 
der verschiedenen Verletzungen verwaltungs
rechtlicher Pflichten entsprechen unterschied
liche Arten der verwaltungsrechtlichen Ver
antwortlichkeit der Bürger, der Kombinate, 
Betriebe, Genossenschaften, Einrichtungen 
und gesellschaftlichen Organisationen sowie 
der Leiter und Mitarbeiter der Staatsorgane. 

Es gibt folgende Arten:
- die allgemeine verwaltungsrechtliche Ver

antwortlichkeit von Bürgern, Kombinaten, 
Betrieben, Genossenschaften, Einrichtun
gen und gesellschaftlichen Organisationen 
bei der Verletzung verwaltungsrechtlicher 
Pflichten, die in Rechtsvorschriften oder 
auf ihrer Grundlage ergangenen Einzelent
scheidungen verbindlich bestimmt sind;

Dazu gehört z. B. das verwaltungsrechtliche Ein
stehenmüssen des Verursachers einer Gefahr 
oder Störung der öffentlichen Ordnung und Si
cherheit oder des Verantwortlichen für eine Sa
che, von der eine Gefahr oder Störung der öf
fentlichen Ordnung und Sicherheit ausgeht (vgl. 
15.2.).

- die disziplinarische Verantwortlichkeit, so
weit sie nicht vom Arbeitsrecht erfaßt 
wird;3

Dazu gehören die disziplinarische Verantwort

lichkeit von Leitern und Mitarbeitern der Orga
ne des Staatsapparates für schuldhafte Verlet
zungen von Pflichten aus einem Dienstverhältnis 
auf der Grundlage der Mitarbeiter-VO (vgl. 
З.4.1.), die disziplinarische Verantwortlichkeit 
der Studierenden an Hoch- und Fachschulen ge
mäß der АО über die disziplinarische und mate
rielle Verantwortlichkeit der Studierenden an 
Hoch- und Fachschulen - Disziplinarordnung - 
vom 10. 6.1977 (GBl.-Sdr. Nr. 936), die diszipli
narische Verantwortlichkeit der Angehörigen 
der örtlichen freiwilligen Feuerwehren gemäß 
§§ 16 bis 18 des Statuts der freiwilligen Feuer
wehren - Anlage zur АО über die Aufgaben und 
Organisation der örtlichen freiwilligen Feuer
wehren und der betrieblichen Feuerwehren so
wie die Rechte und Pflichten ihrer Angehörigen 
vom 2.2.1976 (GBl. I 1976 Nr. 8 S. 150) i. d. F. 
der АО Nr. 2 vom 26. 8.1983 (GBl. 1 1983 Nr. 25 
S. 247).

- die ordnungsrechtliche Verantwortlichkeit 
von Bürgern sowie Leitern und verantwort
lichen Mitarbeitern von Kombinaten, Be
trieben, Genossenschaften, staatlichen Or
ganen und Einrichtungen und anderen juri
stischen Personen bei schuldhaft begange
nen Ordnungswidrigkeiten auf der Grund
lage der in Rechtsvorschriften enthaltenen 
Ordnungswidrigkeitsbestimmungen und 
des OWG (vgl. 6.3.).

Allen Arten der verwaltungsrechtlichen Ver
antwortlichkeit ist gemeinsam, daß sie gegen
über einem Organ des Staatsapparates entste
hen.

Von Bedeutung ist diese Unterscheidung 
der Arten verwaltungsrechtlicher Verantwort
lichkeit für ihre Realisierung mittels verschie
denartiger Maßnahmen oder Sanktionen.4 Mit 
den Maßnahmen der verwaltungsrechtlichen 
Verantwortlichkeit wird die Art und das Maß 
des Einstehenmüs sens für Verletzungen verwal
tungsrechtlicher Pflichten bestimmt.

2 Vgl. E. Krenz, Staat und Recht bei der weiteren 
Entfaltung der Vorzüge und Triebkräfte der so
zialistischen Gesellschaft. Staats- und rechtswis
senschaftliche Konferenz am 26. und 27. Juni 
1985 in Berlin, Berlin 1985, S. 65.

3 Zur arbeitsrechtlichen Verantwortlichkeit vgl. 
§§252-259 AGB; Arbeitsrecht. Lehrbuch, Ber
lin 1986, insbes. S.346, mit z.T. abweichender 
Meinung.

4 Vgl. Zur Wirksamkeit rechtlicher Sanktionen 
bei der weiteren Gestaltung der entwickelten so
zialistischen Gesellschaft, Berlin 1978, S. 141 ff.
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